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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich war überwältigt von der großen Beteiligung an der Infor-
mationsveranstaltung über unseren Lebensmittelmarkt. Es wa-
ren über 100 Interessierte, die sich die Ausführungen von Kurt 
Schellmann über die ganzen Aufgaben im Lebensmittelmarkt 
anhörten und wie er sich die Übergabe der Geschäftsräume an 
einen Nachfolger vorstellen könnte. Herr Lechner aus Meges-
heim berichtete über den genossenschaftlich geführten Dorfla-
den in seinem Ort. Er erzählte über die Gründung und den Be-
trieb des Dorfladens. Als ich kurz vorher in Megesheim war und 
mir das Geschäftskonzept erklären ließ, bekam ich auch die Bi-
lanzen vorgelegt, mit der Erlaubnis, diese zu veröffentlichen. Es 
war schön zu sehen, wie so ein Dorfladen nicht nur der Nahver-
sorgung des Dorfes dient, sondern auch finanziell allen Beteili-
gten Vorteile bringt. Aber unser Ziel war und ist, den Lebensmit-
telmarkt weiter von einem privaten Betreiber führen zu lassen.
Bisher waren die Bemühungen leider nicht erfolgreich.
Der letzte Interessent, der sich bei mir gemeldet hat und im ge-
meinsamen Gespräch mit der Fam. Schellmann die ganze Auf-
gabe (auch finanziell) erläutert bekam, hat abgesagt. Zuviel Re-
spekt vor der Aufgabe, die auf einen neuen Betreiber zukommt! 
Was wird die Lösung für die Nahversorgung mit Lebensmitteln 
im Markt Weiltingen werden??? Vielleicht müssen wir auch um-
denken. Vielleicht können wir mit einigen aktiven Bürgern ein 
Konzept für einen Lebensmittelmarkt in Weiltingen übernehmen 
oder eine neue Variante erfinden. Vielleicht an dem Platz, an 
dem der Laden jetzt ist, vielleicht an anderer Stelle.
Andere Themen waren außerdem noch

•	 Die	Brücke	soll	Anfang	März	begonnen	werden.	Die	Ausfüh-
rung wurde besprochen (mit einer halbseitigen Sperrung)

•	 Die	 Arbeiten	 an	 der	 Breitbandverlegung	 sollen	 Ende	 März	
begonnen werden

•	 Der	Workshop	 zur	Gestaltung	des	Friedhofs	 Frankenhofen	
war gut besucht. Viele Möglichkeiten wurden angesprochen 
und auf Papier gebracht. Herzlichen Dank an Stefan Walter 
für die Gedanken „von außen“.

•	 Der	 Kanaluntersuchung	 des	 Kernortes	 sollte	 bald	 abge-
schlossen sein. Danach steht das Sanierungskonzept an.

•	 Das	erste	Rasengrab	wurde	belegt
•	 An	einigen	Generalversammlungen	habe	ich	teilgenommen

Viele Grüße
Euer Bürgermeister Christoph Schmidt

Aus dem Marktgemeinderat
In den Sitzungen am 16.01.2017 und am 06.02.2017 wurden 21 
Tagesordnungspunkte behandelt. In der Bürgerviertelstunde am 
16.01. wurde über Biberschäden am Badeweiher berichtet. Bgm 
Schmidt erläuterte, dass eine Fangerlaubnis vorliegt. Bisher fand 
sich kein Nachfolger für den Betrieb der Edeka in Weiltingen. 

Bgm Schmidt informierte über das Beispiel von 2 Dorfläden. In 
der Sitzung am 06.02. wurde von einem Gemeindebürger die 
Anleinpflicht von Hunden innerorts angesprochen.
• Nach einem Ortstermin des Marktgemeinderates in der Grund-

schule Weiltingen wurden vom Marktgemeinderat Verbesse-
rungen gebilligt. Zum einen stimmte das Gremium der Schaf-
fung eines weiteren Fluchtwegs zu und zum anderen werden 
die Geländer am Außenzugang und an der Treppe ins Keller-
geschoss erhöht. Auch soll ein Handlauf angebracht werden.

•	 Die	 Wortmeldungen	 der	 Bürger	 in	 den	 Bürgerversamm-
lungen wurden noch einmal angesprochen. Breitband, Gra-
benreinigungen, Straßenschäden, Badeweiher Franken-
hofen, der Weg im Friedhof Frankenhofen, Gehwege und 
Schneeräumen waren Themen in den Versammlungen. 
Auch ein Leerstandsmanagement für die Marktgemeinde 
wurde angesprochen. Dies kann ein Thema im ILEK sein: 
die Bürger wurden zu Teilnahme an den Arbeitskreisen ein-
geladen. Die Mängellisten werden zeitnah von Bürgermei-
ster und Bauhof bearbeitet.

•	 Baumfällarbeiten	 in	 Frankenhofen	 und	 an	 der	 GV	 Straße	
Ruffenhofen und Neumühle wurden vergeben.

•	 Bgm	Schmidt	gab	das	Ergebnis	des	Bietergesprächs	für	die	
Renovierung der Wörnitzbrücke bekannt. Einsparungen von 
ca. 40.000 € wären möglich bei einer Vollsperrung während 
der Baumaßnahme. Der Marktgemeinderat beauftragte den 
Ersten Bürgermeister mit der Vergabe für die Arbeiten an 
der Wörnitzbrücke an die FA AWUS Bau mit einer halbsei-
tigen Sperrung mit 9 zu 3 Stimmen.

•	 Die aktuelle Einwohnerstatistik wurde bekanntgegeben und 
ein Faktenblatt „Reichsbürger“ wurde an die Markträte verteilt.

•	 Kreisheimatpfleger	W.	Vitzthum	stellte	die	Arbeiten	 für	 das	
Heimatbuch „Weiltinger Häuser erzählen ihre Geschichte“ 
vor. Der Arbeitskreis hat Fotos gesammelt und die Einwoh-
ner befragt und wünscht nun eine Kostenübernahme für Ab-
schriften aus dem sog. Saalbuch 1689 aus dem Landesar-
chiv Stuttgart. Der Marktgemeinderat war bereit, die Kosten 
von 150 € zu übernehmen.

•	 Für	 das	 „Dr.	 Haus“	 wird	 eine	 denkmalrechtliche	 Erlaubnis	
benötigt, damit die Anlage für den Bayern Hot-spot ange-
bracht werden kann. Der Antrag wurde vom Marktgemein-
derat billigend zur Kenntnis genommen.

•	 Der	 Marktgemeinderat	 traf	 sich	 vor	 der	 Sitzung	 in	 der	 Kita	
Weiltingen zu einem Besichtigungstermin. Beschlossen wur-
de vom Marktgemeinderat die bisherige Planung beizube-
halten. Die Garderoben sollen alle im Erdgeschoss aufge-
stellt werden. Der Zugang soll nicht verlegt werden.

•	 Eine	 formlose	Bauvoranfrage	zur	Lagerung	von	Feuerwerk	
auf der Fl. Nr. 1372 Gmk Weiltingen wurde an das Land-
ratsamt AN weitergeleitet.

•	 Der	Marktgemeinderat	 stimmte	 dem	 Vorbescheid	 für	 einen	
Wohnhausneubau mit Garage auf der Fl. Nr. 1995 Gmk 
Veitsweiler in Oberklingen zu. Das Wohnhaus mit Garage 
wird im bauplanungsrechtlichen Außenbereich errichtet. Die 
Anfrage wird an das Landratsamt An weitergeleitet.
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•	 Als	 Träger	 öffentlicher	 Belange	 wurde	 der	 Markt	 von	 der	
Stadt Wassertrüdingen angeschrieben. Die Stadt möchte 
ein Sondergebiet „Gartenschau 2019 - Natur in Wassertrü-
dingen“ ausweisen. Die Marktgemeinde hat hierzu keine 
Einwände und beauftragte die Verwaltung, alles Weitere zu 
veranlassen.

•	 Auch	gab	es	von	Seiten	des	Marktgemeinderats	keine	Ein-
wände gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28 
„im Rippelein“ in Wassertrüdingen.

•	 Für	die	Renovierung	der	Wörnitzbrücke	ist	eine	Haufwerks-
prüfung notwendig. Diese Prüfung wurde an ein Prüfinstitut 
in Oettingen zum Preis von 17.356 € vergeben.

•	 Der	 geplante	 Vermögenshaushalt	 der	 Marktgemeinde	 mit	
den für das HH-Jahr vorgesehenen und teils auch schon be-
schlossenen Maßnahmen wurde vom Ersten Bürgermeister 
vorgestellt.

 Dazu gehört die Renovierung der Wörnitzbrücke, der Aus-
bau des Breitbandnetzes, die Anschaffung eines Gemeinde-
traktor, die Renovierung von Gemeindestraßen, Austausch 
von Straßenbeleuchtung, der Masterplan für Breitband, LED 
Leuchten im Schulgebäude der Grundschule, die Erneu-
erung des Friedhofswegs in Frankenhofen und die Feuer-
wehrbedarfsliste.

•	 Die	eingegangenen	Spenden	für	das	Jahr	2016	wurden	ein-
stimmig vom Marktgemeinderat angenommen.

•	 Die Klausurtagung des Marktgemeinderates wurde noch nicht 
terminiert. Dies soll in einer späteren Sitzung geschehen.

•	 Angeregt	 wurde	 die	 Festlegung	 der	 Nutzung	 für	 das	
Schlossgrabengeländes mittels einer Satzung, die u. a. die 
Übernahme von Stromkosten und andere Kosten regelt.

Amtliche Bekanntmachungen

Vollzug der Wassergesetze und 
des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes
Einleitung von Abwasser aus der Kläranlage Weiltingen 
(einschl. Mischwasserbehandlungsanlagen) in die Wör-
nitz, den Helmleinswiesengraben und den Weihergraben, 
Landkreis Ansbach
Das Landratsamt Ansbach hat mit Bescheid vom 27.01.2017, 
Az. 632-20 SG 46gr die gehobene Erlaubnis für die Einleitung 
von Abwasser aus der Kläranlage Weiltingen(einschl. Misch-
wasserbehandlungsanlagen) in die Wörnitz, den Helmleinswie-
sengraben und den Weihergraben, Landkreis Ansbach befristet 
bis 31.12.2018 erteilt.
Eine Ausfertigung des Bescheides mit Rechtsbehelfsbelehrung 
und den zugrundeliegenden Antragsunterlagen liegt zur allge-
meinen Einsicht bei der Verwaltungsgemeinschaft Wilburg-
stetten, Bauamt ZiNr. 2.7, Alte Schulstraße 8 in 91634 Wilburg-
stetten in der Zeit vom 20.02.2017 bis 06.03.2017 während der 
Dienststunden aus. 
Der Bescheid wurde dem Antragsteller zugestellt. Mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber den üb-
rigen Betroffenen als zugestellt.

Weiltingen, 17.02.2017

Christoph Schmidt

Erster Bürgermeister

Mitteilungen der Verwaltungsgemeinschaft

Bürgerbüro geschlossen
Wegen einer Fortbildung ist das Bürgerbüro (Einwohnermel-
deamt, Passamt, Ordnungsamt) der Verwaltungsgemein-
schaft Wilburgstetten am Donnerstag, den 16.03.2017 ge-
schlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Vollzug des Abfallrechts
Verordnung über die Beseitigung  
von pflanzlichen Abfällen
Die Bayerische Staatsregierung hat am 20.12.2016 die Baye-
rische Luftreinhalteverordnung (BayLuftV) erlassen (BayGVBl 
2016, S. 438) die zum größten Teil am 01.01.2017 in Kraft ge-
treten ist.
Mit § 3a BayLuftV wird auch die Verordnung über die Beseiti-
gung von pflanzlichen Abfällen außerhalb zugelassener Besei-
tigungsanlagen (PflAbfV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.03.1984 (BayGVBl S. 100) geändert. Mit § 3a Nr. 4 
Buchst. B BayLuftV werden § 4 Abs. 3 und Abs. 4 PflAbfV auf-
gehoben. Damit besteht ab 01.01.2017 die Möglichkeit nicht 
mehr, dass die Gemeinde durch eine Verordnung das Verbren-
nen von holzigen Gartenabfällen auch innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile und nur auf den Grundstücken, 
auf denen sie angefallen sind verbrannt werden. Für ein Ver-
brennen holziger Gartenabfälle aus in zusammenhängend be-
bauten Ortsteilen liegenden Gärten besteht auch kein Bedürfnis 
mehr, weil die entsorgungspflichtigen Körperschaften in Bayern 
ein flächendeckendes Netz für die Erfassung von Grüngut eta-
bliert haben.
Den genauen Wortlaut der Bayerischen Verordnung zur 
Verbesserung der Luftqualität in Luftreinhaltegebieten vom 
20.12.2016 können sie auf der homepage der VG Wilburg-
stetten unter nachfolgendem Link www.vg-wilburgstetten.de un-
ter der Rubrik Neuigkeiten und Aktuelles erfahren.

Nächste Gemeinderatssitzung

Marktgemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates findet am Mon-
tag, den 13. März 2017 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses statt. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger sehr 
herzlich ein, vor jeder Sitzung in der Bürgerviertelstunde ihr An-
liegen dem Marktgemeinderat vorzutragen. Grundsätzlich sind 
alle Sitzungen öffentlich und jeder Bürger hat das Recht, an ei-
ner Sitzung als Zuhörer teilzunehmen.
Bauanträge und andere Anträge sind mindestens zehn Tage 
vor der Sitzung bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Nachrichten aus der Gemeinde

Breitbandausbau
Der bestehende Telefonanschluß soll vom Bürger nicht vor-
zeitig gekündigt werden!!
Es droht der Verlust der bisherigen Telefonnummer. Nach 
Abschluss der Arbeiten für das Breitbandnetz wird vom neu-
en Betreiber die Kündigung mit Übernahme der Telefonnum-
mer übernommen.

Altkleidersammlung des Lions-Club
Aufruf
Altkleidersammlung am 01. April 2017
Lions-Hilfswerk Gunzenhausen/Wassertrüdingen e.V.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Samstag, den 01. April 2017 findet – wie im Vorjahr – eine 
Altkleidersammlung (auch Schuhe – paarweise gebunden) statt.
Die Sammlung dient dem Zweck, soziale, kulturelle und umwelt-
schützende Belange tatkräftig finanziell zu unterstützen.
Die Sammlung wird unter der Federführung des Lions-Hilfs-
werkes Gunzenhausen unter Mithilfe kirchlicher Jugendgruppen 
und weiterer freiwilliger Helfer durchgeführt. Gekennzeichnete 
Sammelfahrzeuge, die von heimischen Firmen und der Land-
jugend kostenlos zur Verfügung gestellt werden, transportieren 
das Sammelgut ab ca. 8 Uhr ab. Die Gesamtbevölkerung wird 
herzlich gebeten, die Sammelaktion zu unterstützen.
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Gemeinde Mönchsroth
Die Gemeinde Mönchsroth, Hauptstr. 2, 91614 
Mönchsroth
sucht für die Freibadsaison 2017

1 Badeaufsicht

für das Freibad Mönchsroth.
Wenn Sie im Besitz eines Rettungsschwimmabzeichens sind 
und Interesse haben, bei uns als Badeaufsicht tätig zu sein, 
wenden Sie sich bitte an die
Gemeinde Mönchsroth, Hauptstr. 2, 91614 Mönchsroth.
Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnum-
mer: 09853/1634.

Stellenanzeige
Der Touristikverband Hesselberg e.V. (Sitz in Gerolfingen/Rat-
haus Aufkirchen) sucht ab sofort eine aufgeschlossene, orts-
kundige Bürokraft aus dem Hesselbergraum für 4 Stunden/Wo-
che; überwiegend am Dienstag Vormittag und zur Urlaubsver-
tretung. Voraussetzungen sind eine kaufmännische Ausbildung 
und Kenntnisse in MS Office + Sozialen Medien. Die Bereit-
schaft unsere Erholungsregion auf Messen und sonstigen Ver-
anstaltungen, zusätzlich zur üblichen Arbeitszeit zu präsentie-
ren (max. 4 x jährlich) sollte gegeben sein. Bewerbungen bitte 
bis 15.03.2017 an Touristikverband Hesselberg e.V.,
1. Vorstand Karl Fickel, Aufkirchen 50 (Rathaus), 91726 Gerolfingen

Termine
Februar  Uhrzeit
18. Feb 14:00 Uhr Jahreshauptvers. Krieger- u. Reservi-

stenk. Weiltingen, Gasthaus Krone
18. Feb 19:30 Uhr GV Bayernfanclub
19. Feb 14:00 Uhr GV Krieger- u. Reservistenkam. Franken-

hofen Vereinsheim
19. Feb 10:00 Uhr Gottesdienst mit den Konfis, St. Peters 

Kirche
19. Feb 19:00 Uhr GV Schützenverein Markt Weiltingen
25. Feb 19:30 Uhr Schafkopfturnier Blaskapelle Frankenhofen
27. Feb 19:00 Uhr Fasching mit Sketchen und Büttenreden, 

Dorfstadel Frankenhofen
28. Feb 15:00 Uhr Kinderfasching Gasthaus Kirchdörfer
28. Feb 17:00 Uhr Kehraus mit Schachlik Gasthaus Kirchdörfer
März  Uhrzeit
04. Mrz 18:00 Uhr Kuttelessen, Gasthaus Grüner Baum 

Veitsweiler
04. Mrz 19:30 Uhr Fritzentag, Preisschaafkopfen Gasthaus 

„Zur goldenen Krone“
05. Mrz   Fritzentag, Mittagstisch Gasthaus „Zur gol-

denen Krone“
13. Mrz 19:30 Uhr Marktgemeinderatssitzung mit Bürgervier-

telstunde
10. Mrz 19:30 Uhr GV FFW Frankenhofen Dorfstadel
10. Mrz 20:00 Uhr Jahreshauptversammlung Jagdgenossen-

schaft Weiltingen/Wörnitzhofen Gasthaus 
Krone

11. Mrz 18:30 Uhr GV Förderverein TV 1912 Markt Weiltin-
gen im Sportheim

11. Mrz 20:00 Uhr GV TV 1912 Markt Weiltingen im Sportheim
12. Mrz 13:30 Uhr V.d.K. Jahreshauptversammlung Gast-

haus Krone
15. Mrz 14:00 Uhr Seniorenkreis im Gemeindehaus
17. Mrz 20:00 Uhr Jadversammlung, Jadgenossen Weiltin-

gen/Wörnitzhofen, Gasthaus Krone
18. Mrz 19.30 Uhr GV FFW Weiltingen Gasthaus Krone
19. Mrz 14:00 Uhr GV Beerdigungsverein Markt Weiltingen 

Gasthaus Haßel

Vormerkung: Das Schulfest der Grundschule Weiltingen findet 
am Freitag, den 07.07.2017 statt.

Bürgerservice

Abfall
Die Papiertonne wird am Freitag, 17.02.2017 und am Montag, 
20.03.2017 geleert.
Die gelben Säcke werden am Montag, 20.02.2017 und am 
Montag, 20.03.2017 abgeholt.

Redaktionsschluss
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Weiltingen er-
scheint am Freitag, den 17.03.2017.
Der Anzeigenschluss für diese Ausgabe ist der 10.03.2017.

Gemeindebücherei
Liebe kleinen und großen Leserinnen und Leser,
jetzt ist es wieder soweit:

DIE NEUEN BÜCHER SIND EINGETROFFEN!!!
Kommt vorbei und lasst Euch überraschen, was für neue Bü-
cher vorhanden sind.
Soviel können wir verraten, es ist für jeden was dabei.
Vorteile der Bücherausleihe:
- keine Kosten für Bücherkauf - Ausleihe: 10 Cent für vier 

Wochen
- keine Platzprobleme im Bücherregal
- die Möglichkeit jederzeit neue Bücher zu holen
- die meisten Bücher liest man eh nur einmal!
Wir freuen uns, wenn Ihr uns montags zwischen 18:15 und 
19:15 besucht.
Schöne Grüße von Irina und Heidi

P.S. In der Faschingswoche am 27.02. ist die Bücherei ge-
schlossen!

Öffnungszeiten
Markt Weiltingen
Schloßweg 11, 91744 Weiltingen
Tel. 09853 / 253, Fax: 09853 / 4297
E-Mail: info@weiltingen.de, Internet: www.weiltingen.de

Rathaus:
Montag, Donnerstag, Freitag:  ............. 8:30 Uhr. – 12:30 Uhr
Mittwoch:  ........................................... 14:30 Uhr – 18:00 Uhr
Bürgermeistersprechstunde:
Mittwoch  ............................................ 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Gemeindebücherei in der Grundschule:
Montag:  .............................................. 18:15 Uhr – 19:15 Uhr
Wertstoffhof:
Samstag:  ............................................. 9:30 Uhr – 11:30 Uhr
Forstdienststelle im Rathaus:
Tel.: 09853 / 389 98 09
Dienstag:  ........................................... 11:00 Uhr – 12:30 Uhr
Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten:
Bürgerbüro  .........................................  Tel. 09853/ 38 92 10
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:  ................................ 9:00 Uhr – 12:30 Uhr
Montag:  .............................................. 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Mittwoch:  ........................................... 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .
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Nachrichten anderer Stellen und Behörden

Abfallablagerungen an Altglascontainern
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in den vergangenen Monaten ist es im Landkreis Ansbach 
vermehrt zu widerrechtlichen Abfallablagerungen an Alt-
glascontainern gekommen. Es wurde beispielsweise Haus-
abfall (u. a. Plastiktüten, Kartonagen, Verpackungsmate-
rial), Sperrabfall (u. a. Waschmaschinen, Kühlschränke, 
Kinderwägen), Grüngutmaterial (u. a. Äste, Grünschnitt), 
aber auch gefährlicher Abfall (u.a. noch gefüllte Ölkanister) 
neben Altglascontainern an verschiedenen Standorten im 
Landkreis abgelagert. Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 1 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) worunter u. a. Grün-
gutmaterial, gefährliche Abfälle sowie Haus- und Sperrabfäl-
le zufassen sind, müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. 
Das Ablagern dieser Abfälle an Altglascontainer-Standorten 
ist ebenso verboten wie die Abfallablagerung an anderen 
Orten (z. B. am Straßenrand, vor dem Wertstoffhof und im 
Wald). Eine unsachgemäße Abfallablagerung stellt eine wi-
derrechtliche Handlung dar, die mit einem Bußgeld bis zu 
100.000,- € belegt werden kann.
Sollten Unklarheiten über die Entsorgung einzelner Stoff-
gruppen vorhanden sein, können Sie unseren „Abfallratge-
ber 2017“ als Hilfsmittel zur ordnungsgemäßen Entsorgung 
von Abfällen heranziehen, der an alle Haushalte verteilt wur-
de. Des Weiteren können Sie sich auf der Homepage des 
Landkreises Ansbach (www.landkreis-ansbach.de) über 
Entsorgungswege von verschiedenen Abfällen informieren.
Das Landratsamt Ansbach empfiehlt zur Vermeidung von 
Bußgeldern daher dringend, dass Sie Ihre Abfälle ordnungs-
gemäß entsorgen. Sollten Sie Beobachtungen (Personen, 
Fahrzeuge o.ä.) zu illegalen Abfallablagerungen machen, 
teilen Sie dies bitte umgehend der zuständigen Polizeiin-
spektion mit. Diese erstellt in der Regel eine Ordnungswid-
rigkeitenanzeige, so dass das Landratsamt Ansbach zum 
einen ein Bußgeld verhängen und zum anderen auch vom 
Verursacher die ordnungsgemäße Entsorgung fordern bzw. 
diese auf dessen Kosten veranlassen kann. Das Sachgebiet 
Staatliches Abfallrecht im Landratsamt Ansbach bedankt 
sich für Ihre Unterstützung zum Schutz unserer Umwelt.

Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuer
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und 
Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des Brauchtums fällt nicht in 
den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behördlichen 
Erlaubnis zum Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern be-
darf es deshalb nicht.
Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis 
Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht vor 
18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24.00 Uhr voll-
ständig abgebrannt oder gelöscht sein.
Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen 
solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu beachten:
1.  Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigma-

terial verwendet werden. Zuwiderhandlungen können als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Die Brennmaterialien dürfen frühestens 8 Wochen vor dem 
Abbrenntag angeliefert werden.

2.  Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vege-
tationsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist darauf 
zu achten, dass sich in der näheren Umgebung keine ge-
schützten Biotope befinden.

3.  Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern 
und Vögeln eine willkommene Deckung, Behausung so-
wie je nach Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit. Rei-
sig- und Holzmaterial darf deshalb erst unmittelbar vor dem 
Abbrennen zusammengetragen und aufgeschichtet werden. 
Reisighaufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem 
Verbrennen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind 
in einen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen.

4.  Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen 
(§ 3 Abs.1 Verordnung über die Verhütung von Bränden –
VVB–).

 Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u.a. folgende 
Entfernungen eingehalten werden:

 - mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 Bay-
WaldG)

 - mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 
Abs. 1, Satz 2 VVB)

 - mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus 
brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 VVB)

 - mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 
Abs. 1 Nr. 3 VVB).

 Bei geringeren Entfernungen von einem Wald ist eine Er-
laubnis bei der zuständigen Unteren Forstbehörde (Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach) im Ein-
vernehmen mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 17 Abs. 
1, Art. 39 und 42 BayWaldG) einzuholen. Bei geringeren 
Entfernungen von leicht entzündbaren Stoffen, Gebäuden 
oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen und sonstigen 
brennbaren Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung der zu-
ständigen Gemeindeverwaltung (§ 25 VVB) erforderlich.

 Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonn-
wendfeuers zu unterlassen. Feuer und Glut müssen beim 
Verlassen der Feuerstelle erloschen sein.

5.  Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der 
Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und einer ge-
ordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat über 
Deponien der Deponieklasse I – DK I – (z.B. Müllumladesta-
tion und Deponie Im Dienstfeld, 9 1589 Aurach) zu erfolgen.

6.  Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Ge-
meindeverwaltung anzumelden (Einwilligung des Grund-
stückseigentümers muss vorliegen).

7.  Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig einzu-
holen (z.B. Ausnahmen für Landschaftsschutzgebiete). So-
weit während des Abbrennens des Osterfeuers alkoholische 
Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht wer-
den, ist hierfür eine Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz 
(GastG) rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Sollen 
ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen ver-
kauft werden, ist dies dem zuständigen Lebensmittelkontrol-
leur des Landratsamtes Ansbach anzuzeigen.

8.  Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich 
bekanntzumachen.

9.  Hinweise:
 Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers 

(Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten stellt eine Straftat 
dar, die nach §§ 306 ff. StGB bestraft werden.

 Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze werden dem Verur-
sacher in Rechnung gestellt.

Ansbach, 12.01.2017
LANDRATSAMT ANSBACH
gez.
Dr. Jürgen Ludwig, Landrat

Aufruf zum Girls´Day und Boys´Day 2017
Neue Chancen für Mädchen – Neue Perspektiven für Jungs
Mädchen im Blaumann! Als Kfz-Mechatronikerin und als 
Tischlerin! - Jungs im weißen Kittel! Als Altenpfleger oder 
als Erzieher! Warum eigentlich nicht?
Typisch ich – so das Motto!! Mädchen wie Jungen sollten frei 
von Rollenzuweisungen ihren Beruf nach Interessen, Talenten 
und Fähigkeiten wählen. Für ein Umdenken treten der Girls‘ 
Day und Boys‘ Day ein. Beide Aktionstage finden bundesweit 
am Donnerstag, 27. April wieder parallel statt. Die Bundesa-
gentur für Arbeit begleitet die Berufswahl frei von Rollenzu-
weisungen im Internet unter http://dasbringtmichweiter.de/typi-
schich/. Alle Informationen sowie zahlreiche Materialien, Listen 
mit freien Plätzen und vieles mehr gibt es unter www.girls-day.
de bzw. unter www.boys-day.de. Mädchen und Jungen kön-
nen bereits jetzt unter der jeweiligen Website Angebote aus-
wählen und sich online oder telefonisch dafür anmelden.
Betriebe gesucht. Machen Sie mit!
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Für den Girls‘ Day und den Boys‘ Day am 27. April 2017 wer-
den noch Betriebe, Unternehmen und Einrichtungen gesucht, 
die bereit sind, Jugendliche interessante Berufsfelder erproben 
zu lassen.
Für die teilnehmenden Firmen, Einrichtungen und Institutionen 
bietet der Aktionstag die Möglichkeit, Kontakt zu jungen Män-
nern und Frauen aufzunehmen, ihnen die Arbeits- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten vorzustellen und so potenzielle zukünftige 
Mitarbeiter kennenzulernen. Firmen und Einrichtungen, die sich 
am Girls‘ Day bzw. Boys‘ Day beteiligen möchten, können sich 
selbstständig auf der Aktionslandkarte unter www.girls-day.de 
bzw. www.boys-day.de eintragen.
Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Girls‘ Day so-
wie Boys‘ Day ist Walburga Bauernfeind, die Beauftragte für 
Chancengleichheit der Agentur für Arbeit, Kontakt per email: 
Ansbach-Weißenburg.BCA@Arbeitsagentur.de .
Im Landkreis Ansbach wird der Aktionstag unterstützt von Sa-
bine Heubeck, Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Ansbach, 
(Telefon 0981 468 1040) sowie Stefanie Groß, Regionalma-
nagerin, Wirtschaftsförderung Landkreis Ansbach GmbH (Te-
lefon 0981 468 1034). Girls‘ Day – Mädchen-Zukunftstag wird 
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Boys’ Day – Jungen-Zukunftstag wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senio-ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Die Kommunale Jugendarbeit 
des Landkreises Ansbach sucht:
Mitarbeiter/innen für das Spielmobil
in den Sommerferien 2017

VORAUSSETZUNGEN:
- Mindestalter 18 Jahre
- Führerschein Kl. B
- Interesse an Kinder- und Jugendarbeit
- Pädagogische Eignung
- Bereitschaft zu Teamarbeit
- Bereitschaft, an einem Vorbereitungswochenende teilzuneh-

men
- Bereitschaft, zu wechselnden Einsatzorten im Landkreis 

Ansbach unterwegs zu sein
- Bereitschaft/Fähigkeit, die Fahrzeuge des Spielmobiles 

zu fahren (IVECO-Bus, VW-Bus)
Es ist eine Einsatzdauer von 3 ½ Wochen beim Spielmobil im 
August vorgesehen (Die Wochenenden sind frei).
AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG: 40,- € / Tag
Beim Spielmobil besteht das Mitarbeiterteam aus 6 Betreuer/in-
nen (inklusive einer Teamleitung).
Kontaktaufnahme: Bitte bis spätestens Mitte/Ende März 2017
SPIELMOBIL
Wolfgang Dittenhofer
Kommunale Jugendarbeit
Crailsheimstr. 64, 91522 Ansbach
wolfgang.dittenhofer@landratsamt-ansbach.de
Tel. 0981 / 468-5481 oder 0981 / 468-5482

Mitten ins Herz - 
erfolgreiche Bürgerwerkstatt in Aufkirchen

Wie Leerstandsaktivierung von Bestandsgebäu-
den mit der Bevölkerung zum Erfolg werden 
kann!

Ein ehemaliger Kindergarten, knapp 50 Teilnehmer und letztlich 
ein Ergebnis – das sind die Eckdaten der erfolgreichen Bürger-
werkstatt vom 26.01.2017 im Gerolfinger Ortsteil Aufkirchen. 
Die Evang. Pfarrgemeinde Gerolfingen beauftragte die Entwick-
lungsgesellschaft Region Hesselberg mbH mit der Organisation 
und Austragung einer Bürgerwerkstatt, um eine Nachnutzung 
für ihren ehemaligen Montessori-Kindergarten zu finden.

Projektleiterin und Moderatorin MA Andra Raupenstrauch, von 
der Entwicklungsgesellschaft, führte gemeinsam mit Pfarrer 
Gerhäuser von der Evang. Pfarrgemeinde durch den Abend. 
Dieser bot, neben einem eigenen Impulsvortrag zum Thema 
Innenentwicklung und deren Vorzügen, auch einen von Wolf-
gang Neukirchner vom Amt für Ländliche Entwicklung Mittel-
franken. Hierbei stand der Aspekt der Finanzierung im Rahmen 
der Dorferneuerung, in der sich Aufkirchen befindet, im Vorder-
grund.
In der anschließenden Bürgerwerkstatt konnten die Teilnehmer/
innen in drei Gruppen ihre Ideen jeweils einbringen. Diese stell-
te man letztlich in einer Endauswahl gegenüber, wobei heraus 
kam, dass das Gebäude an einen privaten Investor zur Wohn-
nutzung verkauft werden solle.
Auch wenn diese Entscheidung schmerzlich sei, so habe man 
immerhin ein Ergebnis und damit eine Handlungsbasis für wei-
tere Schritte, so Pfarrer Gerhäuser.
Der Abend selbst war jedoch ein voller Erfolg! Das zahlreiche 
Erscheinen der Teilnehmer und deren rege Beteiligung mit kre-
ativen Vorschlägen machten deutlich, wie fruchtbar Bürgerbe-
teiligung sein und dass auf diesem Wege in der Region Hessel-
berg weiterhin viel bewegt werden kann!
Wenn auch Sie Interesse an der Organisation und Ausrichtung 
einer Bürgerwerkstatt haben, um leerstehenden Gebäuden in 
der Region Hesselberg eine neue Nutzung zu zuführen, wen-
den Sie sich bitte an:
Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH, MA Andra 
Raupenstrauch (Projektleiterin Innenentwicklung), Hauptstr. 11, 
91743 Unterschwaningen, Tel.: (09836) 970 573,
E-Mail: andra.raupenstrauch@region-hesselberg.de

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Ansbach
26.03.2017  Tag der offenen Schule an der Landwirtschafts-

schule Dinkelsbühl, Abt. HW
11 Uhr bis 17 Uhr Dinkelsbühl, Luitpoldstraße 5
Kinderleicht und lecker - Fit und gesund durch den Famili-
enalltag mit Kindern bis drei Jahren
Unter diesem Motto bietet das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Ansbach kostenlose Kurse an. Familien und 
Betreuungspersonen mit Kindern bis zu vier Jahren können sich 
im Bereich Ernährung und Bewegung inspirieren lassen. Auf 
der Internetseite des AELF Ansbach können Sie sich informie-
ren und online anmelden – www.aelf-an.bayern.de/ernaehrung/ 
Angebote für Familien. Es gibt viele verschiedene Kurse in Ans-
bach und in Dinkelsbühl, zu unterschiedlichen Zeiten, so dass 
für jeden etwas dabei ist. Bei einigen Kursen ist auch für eine 
Kinderbetreuung gesorgt. Die Ansprechpartnerin für Ernährung 
gibt auch gerne Auskunft
E-Mail: Heike.Straussberger@aelf-an.bayern.de

Touristikverband Hesselberg
Touristikverband Hesselberg e.V.,
Aufkirchen 50, 91726 Gerolfingen,
Tel. 09854/979778, Fax 09854/979777,
www.hesselberg.de, E-mail: info@hesselberg.de

Waldwanderung mit dem Förster: Thema: „Wald in Gefahr“
Viele wollen aus dem Wald Nutzen ziehen – auch der Mensch! 
Wann wird es für den Wald gefährlich?
Wann:  26.02.2017 um 14:00 Uhr
Dauer:  3 – 3,5 Stunden
Treffpunkt:  Anwesen Ixmeier; Brunner Weg 21, 91725 Ehin-

gen – dann kurze Weiterfahrt ins „Reisigholz“
Anmeldung bei Gästeführer Hermann Ixmeier erbeten unter Tel. 
09835/978450;
Es war einmal … ein Schloss in Weiltingen
Ein unterhaltsamer Rückblick auf die bewegte Vergangenheit 
des Marktes Weiltingen
Wann:  12.03.2017 um 13:30 Uhr
Dauer:  ca. 2 Stunden
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Treffpunkt:  Marktplatz in 91744 Weiltingen
Anmeldungen bei Gästeführerin Frau Claudia Krehn unter 
09853/31919 erbeten.
Von Kaiser, Fürst und Wunibald
Geschichtliche Ortsführung in Kaiser Barbarossas einstigem 
Städtchen Aufkirchen
Wann:  19.03.2017 um 14:00 Uhr
Dauer:  ca. 1,5 Stunden
Treffpunkt:  Rathaus in der Ortsmitte in Aufkirchen (OT von 

91726 Gerolfingen)
Anmeldungen bei Gästeführer Werner Klostermeyer unter 
09853/1277. Kurzentschlossene sind immer herzlich willkommen
Unkostenbeitrag:  5,00 EUR/Erwachsener (Kinder frei)

Renten und Soziales

Außensprechtermin des 
Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Mittelfranken
Die nächsten Außensprechtermine im Landkreis Ansbach fin-
den statt:
am 21.02.2017 und am 25.04.2017 von 9:00 bis 14:00 Uhr
im Landratsamt Ansbach, Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach

Rentensprechtage der 
Deutschen Rentenversicherung
in Dinkelsbühl von
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr statt.

Die nächsten Rentensprechtage
1. März und 5. April 2017
Der Sprechtag findet im Rathaus der Stadt Dinkelsbühl, Sprech-
zimmer des Rathauses im Erdgeschoss, 1. Zimmer links, Zim-
mer 0.02, statt. Die Termine für die jeweiligen Sprechtage wer-
den telefonisch unter 09851 / 902-123 oder im Rathaus der 
Stadt Dinkelsbühl, Zimmer 1.01, vergeben. Bei der Terminver-
gabe bitte die Rentenversicherungsnummer und den Renten-
versicherungsträger mitteilen. Damit Ihnen eine konkrete Aus-
kunft erteilt werden kann, ist es dringend geboten sämtliche 
Rentenunterlagen mitzubringen. Bitte auch Personalausweis 
bzw. Reisepass nicht vergessen.

Die Deutsche Rentenversicherung in Bayern
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern teilt mit:
Sozialversicherungsabkommen mit Republik Moldau unter-
zeichnet - Deutsche Rentenversicherung Nordbayern wird Ver-
bindungsstelle für die Republik Moldau
Am 12. Januar 2017 wurde das gegenseitige Sozialversiche-
rungsabkommen in der Republik Moldau von Vertretern beider 
Staaten unterzeichnet. Damit gibt es bereits mit 18 Ländern au-
ßerhalb Europas Sozialversicherungsabkommen.
Vorteile dieser Abkommen sind zum Beispiel:
•		 die	 Zusammenrechnung	 der	 Versicherungszeiten	 beider	

Länder für dieRente, um die Voraussetzung für eine Rente 
im jeweiligen Land zu erfüllen,

•	 eine	 vorübergehende	 Beschäftigung	 im	 Vertragsstaat	 im	
Rahmen einer Entsendung bleibt während der ersten zwei 
Jahre in der Heimat versicherungspflichtig,

•		 und	 die	 Rente	 wird	 uneingeschränkt	 in	 das	 jeweils	 andere	
Land gezahlt.

Für Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie für Norwe-
gen, Lichtenstein, Island und die Schweiz gilt das Europarecht 
mit teilweise noch weiterführenden Vorteilen. Die Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern ist neben der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund und der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See als Verbindungsstelle für die Republik 
Moldau vorgesehen. Diese drei Träger werden dann mit der 
Durchführung des Abkommens im Bereich Rentenversicherung 
betraut. Das Abkommen ist anzuwenden, sobald die Parla-
mente beider Staaten zugestimmt haben.

Schulnachrichten

Schulanmeldung
Die Schulanmeldung an der Grundschule Weiltingen für 
das Schuljahr 2017/18 findet am
Dienstag, den 28. März 2017 von 14.00 bis 16.15 Uhr im 
Schulhaus in Weiltingen statt.
Für alle Kinder, die am 30. September 2017 sechs Jahre alt 
sein werden, beginnt ab dem Schuljahr 2017/18 die Schul-
pflicht.
Kinder, die in den Monaten Oktober bis Dezember 2017 
sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern auf-
genommen werden, wenn zu erwarten ist, dass sie voraus-
sichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können.
Kinder, die ab dem 01. Januar 2012 geboren sind, können 
ebenfalls vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. 
Hier ist ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.
Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde und eine Bestäti-
gung des Gesundheitsamtes über die Einschulungs-unter-
suchung mit.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Anita Berner-Köhler, Schulleiterin

Informationsabend an der 
Staatlichen Wirtschaftsschule Dinkelsbühl
zum Übertritt im Schuljahr 2017/2018
Wir laden alle Eltern und Schüler aus den Grundschulen, Mit-
tel- bzw. Hauptschulen (einschließlich M-Zug), Realschulen und 
Gymnasien herzlich zu unserem Informationsabend an der Wirt-
schaftsschule Dinkelsbühl ein.
Der Informationsabend
zum Übertritt in die 6. und 7. Jahrgangsstufe, sowie 10. Jahr-
gansstufe der 5-stufigen, 4-stufigen bzw. 2-stufigen Wirtschafts-
schule findet am Donnerstag, 23. Februar 2017 statt.
Im Schuljahr 2017/2018 wird der Modellversuch „Wirtschafts-
schule ab der Jahrgangsstufe 6“ weitergeführt. Das heißt, Schü-
ler aus den 5. Klassen haben die Möglichkeit zum neuen Schul-
jahr bereits in die 6. Klasse an die Wirtschaftsschule Dinkels-
bühl zu wechseln.
Bei dem Informationsabend werden ab 18:00 Uhr einzelne Un-
terrichtsfächer vorgestellt, und es können die Unterrichts- und 
Fachräume besichtigt werden.
Informationen über Aufnahme, Probeunterricht, Bildungsgang, 
Ganztagesbetreuung, sowie berufliche und schulische Mög-
lichkeiten nach dem Wirtschaftsschulabschluss folgen im An-
schluss.
Für die individuelle Beratung stehen Schulleitung und Bera-
tungslehrkraft zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage unter 
www.wirtschaftsschule-dinkelsbuehl.de oder rufen Sie an unter 
09851 57720.
Ab Montag, 27. März 2017 können Anmeldungen für das 
Schuljahr 2017/2018 vorgenommen werden. Für die Anmel-
dung der 7. Jahrgangsstufe endet die Anmeldefrist am 7. 
April 2017.

Informationsabend 
Staatliche Realschule Wassertrüdingen
Die Staatliche Realschule Wassertrüdingen lädt am Mittwoch, 
22. März 2017, um 19 Uhr zu einem Informationsabend zum 
Übertritt an die Realschule ein. Herzlich willkommen sind alle 
übertrittswilligen Schülerinnen und Schüler aus der 4. Klasse 
der Grundschule und 5. Klasse der Mittelschule sowie deren El-
tern. 
Vor Beginn der Informationsveranstaltung besteht ab 18:30 Uhr 
die Möglichkeit, das Schulhaus, Klassen- und Fachräume ken-
nen zu lernen.
Die Schulleitung
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Tag der offenen Tür 
am Platen-Gymnasium Ansbach
Das Platen-Gymnasium, 91522 Ansbach, Bahnhofplatz 15, ver-
anstaltet am Samstag, 11. März 2017, von 9 bis 12 Uhr einen 
Tag der offenen Tür zum Kennenlernen.
Die Schule ist ein Naturwissenschaftlich-technologisches und 
Sprachliches Gymnasium für Mädchen und Jungen. Alle Kinder, 
die an das Gymnasium übertreten wollen, und ihre Eltern und 
Erziehungsberechtigten sind herzlich willkommen. Schulleitung, 
Lehrkräfte, Elternbeirat und SMV stehen den Gästen als Ge-
sprächspartner gerne zur Verfügung.

Übertritt ans Gymnasium Dinkelsbühl
Gymnasium Dinkelsbühl, Ulmer Weg, 91550 
Dinkelsbühl

Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gym-
nasium, Telefon 09851-5554070, Fax 09851-55540777, sekre-
tariat@gymnasium-dinkelsbuehl.dewww.gymdkb.de
Am Dienstag, dem 21.03.2017, findet am Gymnasium Dinkels-
bühl ein Informationsabend zum Übertritt in die 5. Jahrgangs-
stufe statt, zu dem wir ab 18.00 Uhr alle interessierten Eltern 
und Erziehungsberechtigten einladen. Wir informieren über das 
Aufnahmeverfahren, die Ausbildungsrichtungen sowie das Profil 
der Schule.
Auch die Schülerinnen und Schüler selbst, die in zahlreichen 
Projekten die verschiedenen Schulfächer des Gymnasiums 
kennenlernen können, sowie deren Angehörige und Freunde 
sind herzlich willkommen.

Infotag an der Beruflichen Oberschule 
Triesdorf
Praxisorientiert zum Fachabitur oder Abitur
Die Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule infor-
miert
Termine
Infotag:  Freitag, 10.03.2017, 15:00 Uhr
Anmeldung: Montag 6. 03. 2017 bis Freitag 17. 03. 2017
Montag–Donnerstag 08:00 –15:30 Uhr, Freitag 08:00 –12:00 Uhr
Die Vorträge finden jeweils in der Alten Reithalle in Triesdorf statt.
Eine Gelegenheit zur Besichtigung der Klassenräume, Fach-
räume und des Schulgebäudes sowie zur Kontaktaufnahme mit 
Lehrkräften und Schülern haben alle Interessierten am Infotag 
ab 13:30 Uhr.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auch unter
Telefon:  09826/185002,
per E-Mail:  mail@fos-triesdorf.de
und über die Website der Schule: www.fos-triesdorf.de

Vereine und Verbände

Einladung zur Jagdversammlung 
Weiltingen/Wörnitzhofen
Die Jagdversammlung findet am Freitag, 17.03.2017 um 20 Uhr 
im Gasthaus Krone statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Schriftführers
3. Kassenbericht
4. Rechnungsprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
5. Beschluß über Verwendung des Jagdpachts
6. Bericht des Jagdpächters
7. Grußwort der Gemeinde
8. Wünsche und Anträge
Weiltingen, 10.02.2017
Günter Naser
(Jagdvorsteher)

Sängerkranz Markt Weiltingen
Einladung zum Projektchor
Du hast Lust mit uns im Chor zu singen ...
Du willst Dich aber nicht dauerhaft verpflichten ...
dann mach mit und nutze die Chance in unserem Projektchor 
mitzusingen!

Auftritt beim 10. Frühlingskonzert in Weiltingen
am Sonntag, 28. Mai 2017
Die Proben finden ab Donnerstag 23. März 2017 
von 20.00 Uhr – 21.30 Uhr jeweils 14-tägig im 
Gasthaus Krone in Weiltingen statt.
Wir freuen uns schon auf Euch!

Sängerkranz Weiltingen mit Chorleiterin Andrea

Fragen werden unter Tel.: 09853/809 oder 1857
oder Email: saengerkranz-weiltingen@gmx.de beantwortet.

VDK Ortsverband Weiltingen
Jahreshauptversammlung
Zur V.d.K. Jahreshauptversammlung und Vortrag „Verhaltens-
training/Zivilcourage - Gewalt in der Öffentlichkeit“ lädt der Vdk 
Ortsverband am Sonntag, den 12. März ins Gasthaus Krone ein.
Beginn: 13.30 Uhr
Auf der Tagesordnung stehen Ehrungen und Neuwahlen an.
Danach wird uns Kriminalhauptkommissar Herr Wilfried Kunze 
vom Polizeipräsidium Mittelfranken einen interessanten Vortrag 
über Zivilcourage und Gewalt in der Öffentlichkeit halten. Gerne 
wird er uns anschließend unsere Fragen beantworten.
Auf Euer Kommen zu unserer Jahreshauptversammlung freut 
sich Ihre VdK Vorstandschaft.
Auch Nichtmitglieder sind dazu eingeladen.

Fundsachen

Fundsachen
Anfang Februar wurde am Marktplatz beim Tor eine silberne 
Taschenuhr gefunden.
Mitte Januar wurde am Ortseingang von Veitsweiler eine roter 
(Fuß) Schlüsselanhänger mit zwei Schlüsseln vorloren.
Die Fundstücke können im Rathaus abgeholt werden.

Infos zum Mitnehmen

Info´s zum Mitnehmen
VHS-Programm Landkreis Ansbach
VHS-Programm Crailsheim
Flyer: Sommerfestspiele Landestheater Dinkelsbühl
Flyer: Jahresprogramm 2017 LIMESEUM
Flyer: Lesung zum Internationalen Frauentag, 8. März 2017
Halbjahresprogramm Ev. Bildungszentrum Hesselberg
Jagsttal Wiesen Wanderungen 2017
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 Der Erste Bürgermeister des Marktes Weiltingen, Christoph Schmidt 

oder seine Vertretung im Amt, Schlossweg 11,  
91744 Weiltingen. Tel. 09853/253; Fax 09853/4297;  
E-Mail: info@weiltingen.de; Internet: www.weiltingen.de

– Verantwortlich für den sonstigen redaktionellen Inhalt und 
den Anzeigenteil:

 Peter Menne in LINUS WITTICH Medien KG.
Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von 0,40 
EUR zzgl. Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und die z. Zt. gültige Anzeigenpreislis-
te. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar ge-
fordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Scha-
denersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Probleme mit Glücksspielsucht?
Spielsucht-Soforthilfe-Forum

Anonyme Anlaufstelle
für Betroffene und Angehörige

! Sei auch Du herzlichst willkommen !

www.spielsucht-soforthilfe.de

Suche ein altes Moped oder Motorrad, auch defekt, z.B. 
Zündapp, Hercules, BMW, Horex, NSU, Vespa. Bitte alles 
anbieten.           Tel. 09092 9657938

K l e i n a n z e i g e n  o n l i n e  b u c h e n : 
w w w . w i t t i c h . d e

Kostenloser Basis Datencheck

Kauf auf Rechnung für Vereine, 
Behörden und Bestandskunden 

Versand und MwSt. inklusive

Persönliche Beratung am Telefon

Keine versteckten Kosten

Ihre Vorteile bei LW-flyerdruck 
auf einen Blick

Weitere Informationen unter www.LW-flyerdruck.de 
Preise gelten bei druckfertigen Daten, die per 
Onlinebestellung übermittelt werden

Plakate
für Ihr Schaufenster / Event

10 PlakateDIN A216,–99€inkl. Versand und MwSt.
100g/m², 4/0-farbig, matt

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 72 32 88

-flyerdruck.de
LINUS WITTICH Medien KG  |  Postfach 223  |  91292 Forchheim 
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Wichtiger Hinweis!
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen
dieses Bestellscheins unbedingt, dass
hinter jedem Wort , jeder Zahl sowie 
jedem Satzzeichen ein Kästchen als 
Zwischenraum frei bleibt!

oder füllen Sie das folgende Feld aus.
Achtung - kein Größenmuster!
Gilt nur für private Kleinanzeigen,
nicht für Geschäftsanzeigen/Familien-
anzeigen (z. B. Danksagungen, Grüße usw.)

Bis hierher kostet die Anzeige 5,- Euro.

Bis hierher kostet die Anzeige 10,- Euro.

Einfach, schnell & bequem! AZweb

ONLINE BUCHEN...
unter www.wittich.de/Objekt

Ihre private Kleinanzeige
schon ab 5 €

Bitte geben Sie unten Ihre genaue Anschrift an. Wünschen Sie Bankeinzug, 
geben Sie Ihre Bankverbindung an oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld 
bei.  Bitte senden Sie alles an folgende Adresse:

Die Anzeige wird jeweils in der nächstmöglichen Ausgabe veröffentlicht. Mit eventuell gering-
fügigen Kürzungen des Textes bin ich einverstanden. Terminwünsche sind nicht möglich.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag 
resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene 
Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum   Unterschrift

            BANKEINZUG                            BARGELD LIEGT BEI

Rechnung auf Wunsch per E-Mail: 
(Bankeinzug erforderlich)

Chiffre 
FALLS GEWüNSCHT BITTE ANKREUZEN

Achtung!
Für die Zusendung der Zuschriften 
fällt eine einmalige Gebühr von 
6,50 Euro an.

Belegexemplar 
FALLS GEWüNSCHT  BITTE ANKREUZEN

Achtung!
Die Zusendung eines Belegexem-
plars kostet 2,- Euro zusätzlich.

LINUS WITTICH Medien KG
Kleinanzeigen - Postfach 223, 91292 Forchheim

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Kreditinstitut

oder alternativ:

BLZ Kto.-Nr.

IBAN

DE

2196

Lesen Sie gleich los:
epaper.wittich.de/2196

Jetzt als ePaper lesen

Amtsblatt Markt Weiltingen

PC 
Handy
Tablet

Alles aus Ihrer Heimat.
Jetzt blätterbar auf Ihrem 
PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Zeitungen werden heute auf vielfältige Weise 
gelesen. Klassisch gedruckt oder im Internet 
als ePaper.

Ihr Amtsblatt Markt Weiltingen können Sie 
jetzt ebenfalls als ePaper lesen.
So bekommen Sie immer die aktuellen
Informationen aus Ihrer Region.
Egal ob auf PC, Laptop oder Smartphone.

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Robert Kneschke

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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(djd). Moderne Holzfeuerungen 
wie Kachelöfen, Heizkamine und 
Kaminöfen sind Trendobjekte, die 
sogar per Smartphone gesteuert 
werden können. Die attraktive Feu-
erungstechnik mit ihren sehr guten 
Wirkungs- und Emissionswerten 
ist vernetzbar mit herkömmlichen 
und regenerativen Energieerzeu-
gern wie etwa der Solarthermie. 
Der hohe Individualisierungsgrad 
ermöglicht Wärmeskulpturen für 
jeden Anspruch an zeitgemäßes 
Wohnen. Wenn mit einem hand-
werklich gefertigten Kachelofen, 
Heizkamin oder Kaminofen das 
archaische Element Feuer wieder 
in den Mittelpunkt des Lebens 
rückt, setzt dies auch bewusst ei-
nen Kontrapunkt zur digitalisierten 
Welt. Der Blick in die tanzenden 
Flammen und auf das harmonische 
Ofendesign, das Knacken und 
Knistern und die entspannende 
Strahlungswärme bringen Ent-
schleunigung in den meist dicht 
getakteten Alltag.

Äußere Gestalt sehr vielfältig

Die äußere Gestalt moderner Feu-
erstätten ist vielfältig. Die Bandbrei-
te der Ofenformen reicht von eckig 
bis rund, von schmal bis extra 
breit mit großer Panoramascheibe 
für eine maximale Feuersicht, von 
massiv gemauerten Grund- bezie-
hungsweise Kachelöfen bis hin 
zu hohen, schlanken Säulenöfen. 
Bei der Platzierung der Öfen gibt 
es viele Möglichkeiten: an der 
Wand, als Raumteiler, im Raum 
freistehend, drehbar oder sogar 
von der Decke hängend. Auch die 

Feuersicht kann individuell gewählt 
werden, je nachdem ob man sich 
für einen Durchsicht-Ofen, einen 
Ofen über Eck mit zweiseitigem 
oder gar dreiseitigem Feuerblick 
entscheidet. Durch die Gestaltung 
der Ofenelemente - vom Ofenman-
tel bis zur gemütlichen Ofenbank 
- erhält jede Feuerstätte ihren in-
dividuellen Charakter. Möglich 
sind verschiedene Materialien und 
Materialkombinationen und hand-
werklich gefertigte Ofenkeramik. 
Sie sorgt für eine lang anhaltende 
Wärmeabstrahlung im Infrarotbe-
reich. 

Passende Designlösung
beim Ofenbauer

In ihren Formen, Farben, Struktu-
ren, Glasuren und Dekoren kann 
die Ofenkeramik individuell auf 
den Einrichtungsstil des Ofenbesit-
zers abgestimmt werden. In nahe-
zu jedes Raumkonzept und jeden 
Einrichtungsstil lassen sich Holzfeu-
erungen integrieren - von traditio-
nellem bis zu modernem, minima-
listischem Design. Für die Planung, 
Ausführung und Installation sollte 
man einen Ofen- und Luftheizungs-
bauer beauftragen. Damit stellt 
man sicher, dass das Ofendesign 
und die Funktion optimal auf die 
Bedürfnisse und Anforderungen 
abgestimmt sind. Adressen quali-
fi zierter Ofenbauer-Fachbetriebe 
und weitere Informationen rund um 
den Kachelofen, Heizkamin und 
Kaminofen gibt es bei der AdK, 
der Arbeitsgemeinschaft der deut-
schen Kachelofenwirtschaft e.V., 
unter www.kachelofenwelt.de.

Gefällt mir
(djd). „Gefällt mir“ - zu 90 Prozent treffen Menschen Entscheidungen 
für oder gegen etwas aus dem Bauch heraus. Oft in Sekundenbruch-
teilen. Bei Produkten, die wir täglich nutzen und betrachten, spielt 
das Design, seine Anmutung und Ausstrahlung eine Schlüsselrolle 
für das Gefühl, das schon beim ersten Kontakt ausgelöst wird. Gutes 
Design vermittelt ein gutes Gefühl. Besonders bei Produkten, deren 
Aufgabe es ist, eine Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen - wie bei mo-
dernen Kachelöfen, Heizkaminen und Kaminöfen. Adressen qualifi -
zierter Ofenbauer-Fachbetriebe und weitere Informationen gibt es 
bei der AdK, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirt-
schaft e.V., unter www.kachelofenwelt.de.

Durch die Gestaltung der Ofenelemente erhält jede Feuerstätte ihren 
individuellen Charakter. Foto: djd/www.kachelofenwelt.de

Wenn mit einem handwerklich gefertigten Kachelofen, Heiz-
kamin oder Kaminofen das Element Feuer in den Mittelpunkt 
des Lebens rückt, setzt dies auch bewusst einen Kontrapunkt 
zur digitalisierten Welt. Foto: djd/www.kachelofenwelt.de

Modernes Wärmedesign zum Wohlfühlen
Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen für jeden Anspruch an zeitgemäßes Wohnen
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Deutscher Kurzkrimi-Preis    
 KRIMIAUTOREN
GESUCHT!

www.tatort-eifel.de

Weitere Informationen unter: 
www.tatort-eifel.de und 
www.facebook.com/TatortEifel 

Das Krimifestival 
Tatort Eifel und
der KBV-Verlag
ermitteln die
besten kurzen 
Krimis
des Jahres 2017.

Einsendeschluss: 
21. April 2017

Rollladen

 Jalousien

Fliegengitter

 Markisen

ihr regionaler hersteller für

wittich.de/geburtstag

Geburtstags-Anzeigen online aufgeben


